
Einverständniserklärung 
 

Für das freie Training mit Fechtwaffen (elektrisch oder mechanisch) ist die komplette     
Sicherheitsausrüstung gemäß DFB-Verordnung zu tragen. Bei Unterlassung übernimmt der 
Verein keinerlei Haftung. 

Für den Anfang kann fehlende eigene Ausrüstung von uns für die Trainingseinheiten gelie-
hen werden. Nach und nach sollte allerdings eigene Ausrüstung angeschafft und verwendet 
werden. Für das Anschaffen eigener Ausrüstung gelten folgende Regeln: 

- Innerhalb des ersten halben Jahres sind eine Waffe, ein Handschuh sowie ein Paar 
Fechtstrümpfe anzuschaffen. 

- Spätestens nach Bestehen der Turnierreifeprüfung ist die komplette elektrische Ausrüs-
tung anzuschaffen (E-Waffe, Körperkabel, ggf. E-Weste und E-Maske). 

- Spätestens zwei Jahre nach Vereinsbeitritt ist die komplette Fechtausrüstung vorhanden. 

Umgang mit Vereinsmaterial/Haftung: 

Für das Ausleihen und Verwenden von Material der Fechtabteilung des VfL 1860 Marburg im 
Training und auf Wettkämpfen gelten folgende Regeln: 

- Bevorzugt ist im Training und auf Wettkämpfen die eigene Ausrüstung zu verwenden. 

- Vereinsmaterial ist unter allen Umständen sorgfältig zu behandeln. Bei Defekten oder 
Abhandenkommen haftet der Ausleiher bzw. der Erziehungsberechtigte. 

- Defektes oder verloren gegangenes Material ist in Höhe des Wiederbeschaffungswertes 
zu ersetzen. Maßgeblich ist der aktuelle Preis der gängigen Hersteller. Wurde der Defekt 
durch Zufall herbeigeführt und trifft den Schädiger keinerlei Verschulden, obliegt es dem 
Übungsleiter, zu entscheiden, ob im Einzelfall eine Haftpflicht vorliegt. 

- Kann defektes Material repariert werden (Waffen außer Klingenbruch, neue Reißver-
schlüsse bei Jacken, Hosen oder E-Westen, Körperkabel o.ä.) so ist das benötigte Repara-
turmaterial zu ersetzen. Im speziellen Fall eines Klingenbruches ist die Klinge zu ersetzen. 

- Die Sportler sind selbst dafür verantwortlich, die geliehenen Waffen und Klingen zu 
überprüfen und zu entscheiden, ob sie diese verwenden möchten oder nicht. 

- Geliehene Ausrüstung darf nur unter Eintrag in dafür vorgesehene Listen aus der Halle 
entfernt werden. 

Ich habe diese Erklärung gelesen und erkläre mich einverstanden mit den angeführten  
Regeln und Haftungsbestimmungen. 
 
 
Name des Fechters/Fechterin (bitte in Blockschrift ausfüllen) 

 

 

Datum, Unterschrift des Fechters/Fechterin  
(bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


